
Mit 
auch! 
Alf meine Leitern nagele 

ich eine Stange als Mit
tel holm, das ist mir si
cherer", berichtete mir 

ein erfahrener .läger. Nach-
dem ich einen solchen MitteI
I 1. aus meiner Ausbildung 
k.llfllte, waren mir auch die 
Vortei le geliiu rig: 
,. ZlIsüt71iche Stahilisierung 

der Leiter. 
,. Sicherheit beim Bruch ei 

ner Sprosse (Sabotage 
oder Materialfehler). 

,.. Bei Feuchtigkeit und Ver
eisung ist die Abrutschge
fahr nicht so groß. 

,.. "Beim Auf- und Abbau
men" ist eine zusiitzliche 
Festhaltcmöglichkeit vor
handcn. 

Allerdings würde er seinc 
Lcitcrhohnc nicht mchr ein-

.. 
geht's 

Der Mittelholm 
bietet zusätzliche 
Sicherheit, wenn 
die Sprossen in 
eingekerbten 
Leiterholmen 
stehen. 

ALLGEMEINE 
FESTSTELLUNGEN 

,. Leiterunfälle fUhren häuriger 
als andere Unfalle zu einer 
bleibenden Schädigung. 

,. Hochsitze sind am Unfallge
schehen bei der Jagd der häu
figste Unfallgegenstand. 

,. Mittelholme bieten Sicher
heitsvorteile. Die UVV läßt al
lerdings aufgenagelte Spros
sen nur an eingekerbten Lei
terholmen 7U. 

VORSICHTS MAßNAHMEN GEGEN UNFÄLLE-
,. Wichtig ist, die Ilochsitze und 

Kanzeln aus kräfligem Materi
al zu erbauen und mindestens 
im Frühjahr zu kontrollieren . • In Ruhe auf- und ab

baumen, Ruhe ist die 
erste .lägerpflicht! 

,. Bei Nässe, Eis und 
Schnee besondere 
Vorsicht. 

,. Drei-Punkte-Metho
de anwenden, das 
heißt immer zwei 
1·lände und ein Bein 
stützen sich ab be
ziehungsweise eine 
1·land und zwei Bei
ne stützen sich ab. 

,. Nicht zu hohe "Tür
me" bauen. 

,. Geeignetes Schuh
werk tragen. 

kerben, um diese nicht zu 
schwüchen. Ein auf dcn er
sten Blick bestechendes Ar
gument. Aber, das bloße Auf
nageln der Sprossen ent
spricht nicht der derzeit gül
tigen Fassung der Landwirt
schaftlichen Unfallverhü
tungsvorsehri ft (UVV). Die 
Landwirtschaftliche UVV 
fordert, daß bei erhöht ge
bauten .lagdeinrichtungen die 
Zugünge und Stege aus kräf
tigem Material hergestellt 
werden. Aufgenagelte Spros
sen sind nur an geneigt ste
henden Leitern zulässig, sie 
sind in Einkerbungen einzu-
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,. Schauen, wohin trete 
ich und vor allen 
Dingen 

,. Iloehsitze kontrollie
ren! 

lassen. In der gewerblichen 
Wirtschaft geht die Forderung 
sogar noch weiter: Laut den 
Durch fiihrungsanweisungen zu 
deren Unfallverhütungsvor
schri fl "Tritte und Leitern" 
(VBG 74) sind bei Ilol.dei
tern verleimte, formschlüssi
ge (z. ß. verzapfte und ver
keilte) Verbindungen vorge
schrieben. Dies aus gutem 
Grund! Sind doch bei jedem 
zehnten Leiterunfall die Fol
gen so schwerwiegend, daß 
eine Minderung der Erwerbs
tätigkeit von 20 Prozent und 
mehr zurückbleibt bezie
hungsweise eine Ilinterblie-

hcnenrente wegen eine"!; Ab
sturzes mit Todesfolge zu 
zahlen ist. 
Im Bereich unserer Landwirt
seha fll ichen Beru fsgenossen
scha fl N iederbayern/Oher
pfalz fiihrtjeder fiinlle Leiter
unfall zu einer Rente (in der 
Gewerblichen Wirtschaft drei 
Prozent). 
Leiterunr:1l1e sind besonders 
ofl tragisch. Wir sollten alles 
tun, um sie im Vorfeld zu ver
hindern! 
So wie das auch unsere UVV 
.Iagd vorschreibt: UVV 4.4 * 
5 (2): "Bauliche .lagdeinrich
tungen müssen stets, insbe-

sondere im Frühjahr, über
prüfl und in einwandfreiem 
Zustand gehalten werden. 
Mangelhafte Teile sind unver
züglich auszubessern. Nicht 
mehr benötigte Einrichtungen 
sind abzubauen." 
Erst wenn die Forderung nach 
"stets überprüfen" eingehal
ten ist, kann man sich Gedan
ken über den dritten Ilolm 
machen. Zerstört man beim 
Aufnageln nicht die Sprossen, 
so ist gegen ihn nichts einzu
wenden. M. No/l-Berch(o/d 

------------·------'1 
Bei Fragen wenden Sie sich an 
die landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft Nieder
bayern/Oberpfalz, 84023 
landshut, Tel. 0871/696-280 
oder 282, Fax -499. e-mail: 
lBG.Landshut@t-online.de 


